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Online-Ratschlag im Frühjahr 
Zukünftig gibt es im Frühjahr einen 2-tägigen Online-Ratschlag, der sich mit inhaltlichen 
Themen beschäftigt. Der Ratschlag ist für alle Aktiven offen. Der Schwerpunkt dieses 
Ratschlages soll auf der Diskussion liegen. Es können auch Beschlüsse gefasst werden, diese 
sollen sich aber auf wenige Punkte beziehen. Die Beschlüsse werden, wie bei Onlinetreffen 
des Rates erprobt, in einem vereinfachten Verfahren im Konsens in einem Pad abgestimmt. 
Es braucht noch eine Klärung, wie wir sicherstellen, dass die Online-Ratschläge tatsächlich 
ein Raum für Aktive sind (wer nimmt teil? Wer entscheidet?). 
 
Präsensratschlag im Herbst 
Im Herbst findet ein Ratschlag in Präsenz statt. Neben den inhaltlichen Debatten wird hier 
der Haushalt für das kommende Jahr beschlossen und alle 2 Jahre werden die Gremien 
gewählt. Der Ratschlag ist für alle Aktiven in Attac offen. Über Finanzfragen und bei Wahlen 
sind nur Delegierte abstimmungsberechtigt. Der Delegiertenschlüssel wird überarbeitet 
(reduziert und weniger gespreizt). Verfahrensfragen, Finanzfragen, Wahlen und die 
Festlegung der Hauptkampagnen von Attac sind Mehrheitsentscheidungen. Inhaltliche 
Fragen sind Konsensentscheidungen.  
 
Wahlen 
Die Wahlen zu KoKreis, Rat, Rechtshilfefonds und Schlichtungskommission finden nur noch 
alle 2 Jahre statt und erfolgen im Plenum. 16 Positionen im KoKreis und 32 Positionen im Rat 
werden über Personenwahlen besetzt (Erster Vorschlag, der noch weiter diskutiert werden 
muss). Jeweils 2 Positionen im KoKreis und 4 Positionen im Rat können von MGOs und BAGs 
besetzt werden. Diese müssen auch im Plenum gewählt werden. Es wird ein Verfahren 
erarbeitet, dass auch diese Plätze quotiert besetzt werden (siehe dazu auch das laufende 
Konsensverfahren). 
 
Arbeitsstruktur für Ratschläge 
Vorbereitet werden die Ratschläge von der Ratschlags-VG, die sich aus gewählten 
Vertreter*innen des Rates und des KoKreises zusammensetzt.  
 Hinweis: Bei veränderter Ratsstruktur kann die Ratschlags-VG auch eine auf dem 

Ratschlag gewählte AG des Rates sein (s.a. Vorschlag zu KoKreis/Rat) 
 
 


